
49/211. Durddilhrung der Konvention iIber die Rechte des 
Kindes 

Dle Generalversmnmlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 44I2S vom 20. No
vember 1989. mit der sie die Konvention über die Rechte des 
Kindes verabschiedet bat, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 47/112 vom 
16. Dezember 1992 und die Resolution 1994/91 der Mett
scheDrechtskommission vom 9. März 199432

• 

Kenntnis 1I8hmend von dem Bericht des Ausschusses flIr 
die Rechte des Kindes über seine zweite bis tllnfte 'Thgung210 
und von dem am 10. Oktober 1994 in New York abgeba!tenen 
Treffen der Vertragsstaa!en der Konvention über die Rechte 
des Kindes, 

e1'1Ulut erkUlrrmd. daß die Rechte der Kinder eines be
sonderen Schutzes becIiIrfen und es verlnngen. daß die Situa
tion der Kinder in der ganzen Welt stlindig veIbessert wird und 
ihre Entwicklong und Erziebung in Frieden und Sicherheit 
stnttfindet. 

z.utiefst besorgt dariIber. daß die Sitnation der Kinder in 
vielen 'lbilen der Welt infolge von unbefriedigenden sozialen 
und wirtschaftlichen Verbli!tnisse1t, Naturkatastrophen. be
waffneten Konflikten. Ausbeutung. Analpbabeten1:llm, Hunger 
und Behinderung nach wie vor kritisch ist, und davon über
zeugt. daß dringend wirksame nationale und internationale 
Maßnahmen getroffen werden müssen. 

eingedenk der wichtigen Rolle, die den Vereinten Nationen 
und dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen bei der FIlr
derung des Wohls der Kinder und ihrer Entwicklung zukommt. 

ermutigt durch die Thtsache, daß bisher eine beisPIellos 
große Zahl von Staaten Unterzeichner und Vertragsparteien 
der Konvention geworden sind und damit unter Beweis gestellt 
haben. daß ein breites politisches Engagement zugunsten der 
F!lrderung und des Scbutus der Rechte des Kindes vorhanden 
ist, 

in der O'beTVIugung. daß die Konvention als Normen 
setzende Errungenschaft der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der Menscbenrechte einen positiven Beitrag zum 
Schutz der Rechte der Kinder und zur Gewährleistung ihres 
Wohls leistet. 

unter Hinweis auf die Empfehlung in der Erklärung und 
dem Aktionsprogramm von Wien'. die am 25.1uni 1993 von 

. der Weltkonferenz über Menschenrechte in W'ten verab
schiedet wurden, wonach Maßnahtnell wgtlffen werden sollen, 
um die weltweite Ratifikatioo der Konvention bis 1995 und die 
weltweite Unterzeichnung der WelterkUlrung über daa Überle
ben. den Schutz und die Entwicklung der Kinder" und des 
Aktionsplans zur Verwirklichung der We1terkllirung über daa 
Überleben. den Schutz und die Entwicklung der Kinder in den 
neunziger Jahren". die im September 1990 von dem Welt
kinclergipfel in New York verabschiedet wurden. sowie deren 
wirksame UmaetZllng zu erreichen, 

emsthqft besorgt über diejenigen Vorbebalte zu der 
Konvention. die ihrem Ziel und Zweck wideraprechen oder aus 
anderen GrIInden mit dem internationalen Vertragsrecht 
unvereinbar sind, und daran erinnernd, daß die Staaten in der 
Erkllirung und dem Aktionsprogramm von Wien nachdrilck
lieh aufgefordert werden, solche Vorbehalte zurückzunehmen. 

nach Belumdlung des Berichta des GeneraIsekretlb vom 
20. September 1994 über den Stand der Konvention"'. 

1. nimmt mit Genugtuung KenntnIs von dem Bericht des 
Generalaekretlfrs über den Stnnd der Konvention flIr die 
Rechte des Kindes; 

2. erin1I8rt mit tiefer Genugtuung an daa am 2. Sep
tember 1990 erfolgte lnkta"ll1reten der Konvention als wichtige 
Etappe in den internationalen Bemilhnngen um die F!lrderong 
der universalen Achtung und Einhaltnng der Menschenrechte 
und Grundfrejbeiten; 

3. bringt ihre Genugtuung vun Ausdruck über die Zahl 
der Staaten, die die Konvention seit ihrer Auflegung zur 
Unterzeichnung. zur Ratifikation oder zum Beitritt am 26. Ja
nuar 1990 unterzeichnet und ratifiziert haben beziebungsweise 
ibr beigetteten sind; 

4. legt allen Staaten eIndrlngUch nahe, soweit noch nicht 
geschehen. die Konvention vorrangig zu unterzeichnen. zu 
ratifizieren beziehnngsweise ibr beizutieten, damit 1995 die 
universelle Ratifikation erreicht wird; 

5. hebt hervor. wie wichtig es ist, daß die Vertragsstaaten 
die Bestimmnngen der Konvention vollinhalt11ch ums_; 

6. legt denjenigen Vertragsstaaten der Konvention, die 
Vorbehalte angebracht haben. elndringUch nahe, zu pr!Ifen. ob 
ihre Vorbehalte mit Artikel 51 der Konvention und anderen 
einschlligigen Regeln des VÖJken:eChtS vereinbar sind, mit dem 
Ziel. die Vorbebalte zurückzunehmen; 

7. fonlert die Vertragsstaaten mif. dem Ausschuß flIr die 
Rechte des Kindes ihre Berichte gemlIß den zu diesem Zweck 
erate11ten Richtllnien rechtzeitig vorzulegen; 

8. begrqpt die konstruktiven und nfltzlichen Ergebnisse. 
die der AusschnB flIr die Rechte des Kindes auf &einen ersten 
sieben 'Thgungen eJZielt hat; 

9. vermerkt aq/Jerdem mit Genugtuung. daß der Aus
schuß flIr die Rechte des Kindes als Thil &einer wichtigen 
Aufgaben im Zusammenhang mit der Überwachung der 
wirkaamen UmselZ'mg der Konvention die von den Vertrags
ataaten der Konvention angebrachten Vorbebalte und BrkIl!
rungen behandelt hat; 

10. nimmt mit Genugtuung davon KenntnIs. daß der 
Ausschuß flIr die Rechte des Kindes den vorläufigen Entwurf 
eines Fakultativprotokolls zu der Konvention. betieffend die 
Betelllgung von Kindern an bewaffneten Konflikten .... aus
gearbeitet hat; 

11. ersucht den Ausschuß flIr die Rechte des Kindes, daa 
Kinderh1lfswerk der Vereinten Nationen im Binklang mit 
Artikel45 a) der Konventinn zu bitten. in 711samllleJllldleit mit 
dem Sekretariats-Zentrum flIr Menschenrechte Berichte zu 
spezifischen Fragen unter anderem im Zusammenhang mit der 
Ausbeutung und Mißbandbmg von Kindern vorzulegen. mit 
dem Ziel. die Beatimmungen der Konvention und ihre Um
setzung beaaer bekannt zu machen und konlaete Maßnahmen 
auf nationaler und internationaler Ebene zu UIlteistI\tzen; 

12 gibt Ihrer Besorgnis Ausdruck über die zunebmende 
ArbeiisIast des Ausschusses flIr die Rechte des Kindes und die 
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sich daraus ergebenden Schwierigkeiten im Hinblick auf die 
Erfi1I1ung seiner Aufgaben; 

13. billigt die Empfehlung, die in der auf dem Treffen der 
Vertragsstaaten der Konvention Ober die Rechte des Kindes am 
10. Oktober 1994 im Konsens verabscbiedeten Resolution 
enthalten ist, worin die Vertmgsotaaten die Empfehlung des 
Ausschusses flir die Rechte des Kindes bestII1igten, der zufolge 
die Zahl der jllbrIichen 'Thgungen des Ausschusses ebenso wie 
die Zahl der 'IlIgungen der vor den 'l1Igungen zusammen
tretenden Arbeitsgroppe ab 1995 auf drei angehoben wird; 

14. ermlJchtigtden GeneraIsekretll, die genannteEmpfeh
[ung IIJJIZUSetzen; 

15. ersucht den Generalsekretllr, Im Rahmen des verfilg
baren Gesamthaushalls flir die BCIei1stenung des entsprechen
den Personals und der entsprechenden Einrichtungen zu sor
gen, damit der Ausschuß flir die Rechte des Kindes seine 
Aufgaben wirkungsvoll und rasch erflIllen kann; 

16. ersucht die Organe und OJganisationen der Vereinten 
Nationen, sich Im Rahmen ihres jeweiligen Mandats verstlIrkt 
um die Verbreitung von Informationen Ober die Konveution, 
die Förderung ihres Verstllndnisses und die UnterstlItzung der 
Regierungen bei ihrer Umsetzung zu bemühen; 

11. bittet die zwischenstnstlichen und nichtstaatlichen 
OJganisationen, sich verstärkt um die Verbreitung von Infor
mationen Ober die Konvention, bei Erwachsenen wie auch bei 
Kindern. sowie um die Förderung ihres Verstllndnjsses zu be
mühen; 

18. stellt fest, daß der Wn1schafts.. und Sozialrat zwei 
allen Mitg1ierlstaatm offenstehende Arbeitsgroppen eiugesetzt 
hat, mit dem Auftrag, a) den Entwurf eines FakuItativprow
kolls zu der Konvention, betleffend die Beteiligong von Kin
dero an bewaffneten Konflikten, beziehungsweise b) Richt
Iinien flir den möglichen Entwurf eines Fakullativprotokolls zu 
der Konvention, betreffend KinderhandeI, Kinde.tplostitution 
und Kindetpornograpbie, sowie die grand1egenden Maß
nahmen flir deren Verhfltung und Beseitigung auszuarbeiten; 

19. ersucht den GeneraIsekretll, der Generalversammbmg 
auf ihrer einundfllnfzigsten 'Thgung einen Bericht Ober den 
Stand der Konvention vorzulegen; 

20. beschließt, den Bericht des GeneraIsekretlI auf ihrer 
einundfilntZigsten 'Thgung unter dem Punkt "Menschenrecht 
fragen" zu behandeln. 

94. P1entus/tvmg 
23. De:.ember 1994 

49/212. DIe Not der StnLßenIdnder 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/136 vom 20. De
zember 1993, 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 1994/93 der Men
schenrechtskommission vom 9. März 199432, 

mit Genugtuung über die besondere Aufmerksamkeit, die 
in der Erklärung und dem Aktionsprogramm von Wien', 
insbesondere in Abschnitt I Ziffer 21, den Rechten des Kindes 
geschenkt werden, 

unter Hinweis auf die mit ihrer Resolution 44125 vom 
20. November 1989 verabscbiede.te Konvention Ober die Rech-

te des KIndes, die ein wichtiger Beitrag zum Schutz der Rechte 
aller Kinder, einscldießlich der Straßenkinder, ist, 

eTfll!ut eridlJrend, daß Kinder eine besonders schwache 
Groppe der Gesellschaft sind, deren Rechte eines besonderen 
Schutzes bedürfen, und daß Kinder, die in besonders schwieri
gen VerMltniS!!101\ leben, wie beispielsweise StraBenl<inder, 
seitens ihrer Familie und ihres Gemeinwesens sowie im 
Rahmen einzeIstaatlicher Anstrengongen und der interna
tionalen Zusammenarbeit besondere AvfinllrksamJceit, beson
deren Schutz und besondere Hilfe verdienen, 

In der ErwlJgung, daß alle Kinder dns Recht auf Gesund
heit, Wohnung und Bildung, auf einen angemessenen Lebens
standani und auf Freiheit von Gewalt und Drangsa1ierung 
haben, 

VlSitifst besorgt Ober die wachsende Zahl von Straßen
I<indem in der ganzen Welt sowie Ober dns Elend, in dem diese 
Kinder hlIufig zu leben gezwungen sind, 

ilJfIJerst besorgt darüber, daß die Tötung von Straßen
l<indern und die GewalttätigJceit gegen Stra8enI<inder dns 
grundlegendste aller Rechte, nämlich dns Recht auf Leben, 
bedrohen, 

bestIlrzt darüber, daß weiterhin gravierende Straftaten 
dieser Art an Stra8enI<indern verübt werden, 

In der ErwlJgrmg, daß die Regierungen verpflichtet und 
daflir verantwortlich sind, alle Straftaten gegen Straßenkinder 
zu untersuchen und die Täter zu bestrafe.!, 

sowie In der EtwIJgung, daß RechtsvorscInif allein nicht 
ausreichen, um Verstöße gegen die Menschenrechte, ins
besondere auch gegen die Menschenrechte der StraBenkinder, 
zu verhüten und daß die Regierungen ihre Gesetze anwenden 
und gesetzgeberische Maßnahmen durch ein wirksames 
Vorgehen unter anderem auf dem Gebiet der Rechtsdumhset
zung und in der Rechtspflege sowie Im Rahmen von sozialen 
Programmen und Programmen auf dem Gebiet der Bildung 
und der IiffentIichen Gesundheit ergänzen soDen, 

mit Genugtuung über die von einigen Regiernngen unter
nommenen Anstrengungen, wirksame Maßnahmen zur Lösung 
der Frage der StraßenkInder zu ergreifen, 

sowie mit Genugtuung darüber, daß der Not der Straßen
l<inder PublizlIiIt verschafft wird und daß dns diesbezügliche 
Problembewußtsein zunimmt, sowie mit Genugtuung Ober die 
Leistungen der nichtstnstlichen Organisationen bei der Förde
rung der Rechte dieser Kinder und bei der Bereitstellung prak
tischer Hilfe zur Verbesserung ihrer Lage sowie mit dem Aus
druck ihres Dankes daflir, daß sie ihre Anstrengongen fortset
zen, 

feTfll!r mit Genugtuung über die wertvo1le Arbeit des 
Kinderbiltiwerks der Vereinten Nationen und seiner natio
nalen Komitees zur Linderung des Leids der Straßenkinder, 

mit Dank Kenmnls nehmend von der wichtigen Arbeit, die 
auf diesem Gebiet von den Vereinten Nationen geleistet wird, 
insbesondere vom Ausschuß flir die Rechte des Kindes, von 
dem Sonderberichterstatter der Menschenrechtskotnmission 
flir KinderbandeI, Kinde.tprostitn und Kindetpornograpbie 
und vom Programm der Vereinten Nationen flir die interna
tionale Drogenbekilmpfung, 

eingedenk der untetscbiedlichen Ursacllen flir dns PhlIno
men der StraBenI<inder und flir ihre MarginaIisierun, nament-




